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Rechtliche Volkskunde und Rechtsarchäologie
als wissenschaftliche Begriffe und Aufgaben

Von Hermann Baltl, Graz

I.

Das Gebiet, in dem Recht und Gesetz mit dem menschhchen
Leben zusammentreffen und in dem sie ihre sichtbaren und
insbesonders ihre volkstümhchen Ausdrucksmittel und Werkzeuge
zeigen, wurde von der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts und
noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts meist recht

eihg und vielfach mit einer gewissen Minderachtung
durchschritten — handelte es sich hier doch nach Ansicht vieler
Gelehrter um ein Gebiet, das weniger für die strenge Wissenschaft
als vielmehr für das «populäre Schrifttum» in Betracht kam.
Durch lange Zeit sah die Rechtsgeschichte ihre Hauptaufgabe im
Studium des öffentlichen und privaten Rechts vergangener Zeiten
und setzte dabei die Erforschung der sinnfälligen Ausdrucksformen

und Hilfsmittel des älteren Rechts ungebührlich1 zurück.
Dabei wäre ihr schon früh eine Fülle von Material und, neben
anderen Arbeiten, ein noch heute unentbehrliches Werk, Grimms
«Deutsche Rechtsaltertümer» zur Verfügung gestanden. «In dem
altertum war alles sinnlicher entfaltet» schrieb J.Grimm schon
1828 in der Vorrede zu seinen Rechtsaltertümern2 und lenkte
darin in hervorragend wissenschafthcher Weise den Blick auf die
sinnhch wahrnehmbaren Formen und Werkzeuge des älteren
Rechtslebens.

1 K. v. Amira, Grundr. d. germ. Rechts3, Strassburg 1913, 16.
2 Dt. Rechtsaltertümer4, Leipzig 1899, I, S.VII.
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Grimm wollte «material für das sinnliche dement der
deutschen rechtsgeschichte» sammeln «ohne alle rücksicht auf praxis
und heutiges system»; eine Abgrenzung der zu erfassenden
Materien lag ihm ebenso fern, wie die Aufstellung einer
wissenschaftlichen Systematik, Methodik oder Terminologie3. Seine
Arbeit stellt sich dar als sammelnde, beschreibende und teilweise auch

vergleichende Heranziehung von Belegen für die Sinnfälligkeit und
Farbenpracht des älteren Rechts ; es sind antiquitates iuris, Zeugen
altertümlichen Geistes in allen Gebieten des Rechts.

In der von Grimm gezeigten Richtung bewegten sich,
abgesehen von verschiedenen kleineren, wohl ebenfalls vielfach von
romantischem Geist ausgelösten Arbeiten, zunächst nur Zoepfl,
Osenbrüggen und Gengier. Keiner von ihnen unternahm es, das

sich erschhessende weite und vielgestaltige Forschungsgebiet
terminologisch oder systematisch zu ordnen. So behandelte H. Zoepfl
in seinen «Altertümern des deutschen Reiches und Rechtes»4
verschiedene ältere Rechtseinrichtungen in Einzelstudien, ohne dabei

von einer einheitlichen Fragestellung auszugehen. Der Begriff
«Rechtsaltertum» besitzt für ihn keinen besonderen Inhalt etwa
gegenständhcher, symbolischer oder volkskundhcher Art. Zoepfl
bezog in seine Forschung sowohl Rechtsvorschriften als auch

Gegenstände und Handlungen rechtlicher Art ein, wie auch aus der
•in der Einleitung zu seinem Werk ausgesprochenen Bitte hervorgeht,

ihm «alte, besondere Rechtsgewohnheiten insbesonders mit
eigentümlichen Namen oder mit eigentümlichen Formen oder auch
noch vorhandene Rechtsdenkmäler in Bildwerk, Zeichnung oder
Schrift...» mitzuteilen. Diese Zweiteilung der zu untersuchenden
Objekte in Gegenstände und Handlungen, beides in weitestem Sinn

genommen, ist in der Tat für das hier zu besprechende Forschungsgebiet

von charakteristischer Prägnanz.
Vorwiegend mit Rechtsbräuchen, Rechtssymbolik und

Rechtssprachgut befasste sich E. Osenbrüggen5, auch er ohne auf Fragen
der Terminologie oder der Stoffabgrenzung einzugehen.

Das Ziel der Arbeit H.G.Genglers über «Deutsche
Stadtrechtsaltertümer»6 war, die Örthchkeiten und Gebäude, die für
das «Verfassungs- und Rechtsleben der städtischen Gemeinden»
verwendet wurden, zu beschreiben und gleichzeitig die damit in

3 Vgl. ebdt. S.VII, XIII f.
4 Leipzig i860.
5 Rechtsaltertümer a. öst. Pantaidingen, Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien

phil.-hist. Kl. 41 (1863) i66ff.
6 Erlangen 1882.
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Verbindung stehenden Rechtseinrichtungen darzutun. Indem er
zum Beispiel über Rathaus oder Stadtmauer handelt und ihre
Entwicklung, Form oder Bezeichnung darstellt, untersucht er auch

Stellung und Aufgaben des Stadtrates oder die Mauersteuer,
Mauerzölle, Mauerwachtpflicht usw. Die «rechtstopographische»
Arbeit verbindet sich mit rein rechtsgeschichthchen Betrachtungen,
und Objekt beider ist das «Rechtsaltertum» im Sinn einer Einrichtung

des alten Rechtslebens, gleichviel ob es sich um Gegenstände
oder Rechtsformen und -Vorgänge handelt.

Somit zeigt sich schon, dass die Begriffe «Rechtsdenkmal»,
«Rechtsdenkwürdigkeit», «Rechtsaltertum» keineswegs mit festem
Gehalt erfüllt waren, sondern auf alle einigermassen sinnhch
wahrnehmbaren Erscheinungen des älteren Rechts angewendet wurden.
Aber auch Rechtsquellen selbst wurden gerne mit diesen Ausdrük-
ken, insbesonders mit «Rechtsdenkmal» bezeichnet, wie die
verschiedenen Textausgaben von alten « Rechtsdenkmälern » bezeugen7.
Unter diesen Umständen und bei der gewaltigen Fülle des sich
immer mehr weitenden Materials ist es nicht verwunderlich, dass

es zu keiner einheitlichen Abgrenzung des zu untersuchenden
Stoffes, zu keiner festen Terminologie und zu keiner Fixierung
seiner Position im wissenschaftlichen Gebäude kam, sondern dass

im Gegenteil immer mehr Verwirrung in diesen Fragen eintrat8.

II.

Den Vorstoss zu wissenschafthch-systematischer Behandlung
der in Betracht kommenden Gegenstände und Erscheinungsformen
des Rechtslebens führte K. v. Amira, indem er die Erforschung von
« Symbolen, Straf- und Folterwerkzeugen, Ding- und Richtstätten,
öffentlichen Gebäuden und den zu ihnen überleitenden Erzeugnissen

der Kunst und der Handfertigkeit, welche die sichtbaren

Erscheinungen von Rechtsdingen und Rechtshandlungen
darstellen» unter der Bezeichnung «Rechtsarchäologie» zusammen-
fasste und zu fortgesetzter Publikation und kritischer Beschreibung

7 Vgl. etwa E. F. Rössler, Dt. Rechtsdenkm. a. Böhmen und Mähren, Prag,
1845. H. G. Gengier, Germ. Rechtsdenkm., Erlangen 1875.

8 Die im 17./18. Jh. gepflegte iurisprudentia picturata und iurisprudentia sym-
bolica weist demgegenüber noch etwas mehr an Geschlossenheit und Methodik auf,
wenngleich hier im Vordergrund des Interesses oft die Befriedigung naiver Schaulust
gestanden haben dürfte. Beliebt war auch die Behandlung von Strafarten und
Strafwerkzeugen. Vgl. Döpler, Theatrum poenarum Sondershausen 1693. Vgl. auch
K. v. Amira und Cl. v. Schwerin, Rechtsarchäologie, Berlin 1943, 7ff.
































